16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten (Artikel 1 bis 12 und 15)


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ, MINISTERIUM DER LANDESVERTEIDIGUNG UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten


Art. 2 - In Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten werden die Wörter "die Richtlinie 2004/82/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Verpflichtung von Beförderungsunternehmen, Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln, und" aufgehoben.


Art. 3 - Artikel 4 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 5 wird wie folgt ersetzt:

"5. "Beförderung auf dem Eisenbahnweg": grenzüberschreitende Personenverkehrsleistungen mit einem Hochgeschwindigkeitszug, die auf einer Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge im Sinne der Anlage 14 zum Eisenbahngesetzbuch betrieben werden, wobei der Abfahrts-, Ankunfts- oder Transitbahnhof in Belgien liegt,".

b) Die Nummern 15 und 16 werden aufgehoben.



c) Der Artikel wird durch eine Nr. 19 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"19. "zuständige Behörde": eine Behörde, die in der der Europäischen Kommission übermittelten Liste vermerkt ist aufgrund von Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität."


Art. 4 - Artikel 8 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2018 und teilweise für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 131/2023 des Verfassungsgerichtshofes, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 8 - § 1 ­ Die Passagierdaten dürfen nur zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung in folgenden Bereichen verarbeitet werden:

1. terroristische Straftaten wie erwähnt im Strafgesetzbuch aufgrund der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates, oder

2. schwere Kriminalität wie erwähnt in Anhang II der Richtlinie (EU) 2016/681 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität und die nach nationalem Recht mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bestraft wird.

§ 2 ­ Terroristische Straftaten und schwere Kriminalität müssen in einem objektiven Zusammenhang, direkt oder indirekt, mit grenzüberschreitender Beförderung stehen.

§ 3 - Auf gemeinsamen Vorschlag des für Inneres zuständigen Ministers und des für Justiz zuständigen Ministers erstellt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass eine Liste der in § 1 genannten Straftaten, um den zuständigen Behörden und der PNR-Zentralstelle einen Bezugsrahmen zu bieten. Die Liste wird mindestens alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert."


Art. 5 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 werden die Wörter "In Bezug auf die Buchungsdaten enthalten die Passagierdaten höchstens" durch die Wörter "Die Passagierdaten enthalten höchstens" ersetzt.

b) Nummer 18 wird wie folgt ersetzt:

"18. etwaige erhobene erweiterte Passagierdaten (API-Daten), die höchstens Folgendes enthalten:

- Art, Nummer, Ausstellungsland und Ablaufdatum des Reisedokuments,

- Staatsangehörigkeit, Familienname und Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum des Passagiers,

- Beförderungsunternehmen/Reiseunternehmen, Beförderungsnummer, Datum, Uhrzeit und Ort der Abreise, Datum, Uhrzeit und Ort der Ankunft,

- Gesamtzahl der mit der betreffenden Beförderung beförderten Personen,

- Sitzplatznummer,

- PNR-Buchungscode (Record Locator),

- Anzahl, Gewicht und Identifizierung der Gepäckstücke,

- Grenzübergangsstelle für die Einreise in das nationale Hoheitsgebiet."

c) Paragraph 2 wird aufgehoben.


Art. 6 - Artikel 24 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 15. Juli 2018 und 2. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 8 § 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 erwähnt sind oder sich auf Bedrohungen beziehen, die in den Artikeln 8 Nr. 1 Buchstabe a), b), c), d), f), g) und 11 § 2 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste aufgeführt sind" durch die Wörter "in Artikel 8 erwähnt sind" ersetzt.

b) Paragraph 3 wird aufgehoben.


Art. 7 - In Kapitel 10 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 1/1 mit der Überschrift "Abschnitt 1/1 - Analyse von Passagierdaten im Hinblick auf die Bestimmung von im Voraus festgelegten Kriterien" eingefügt, der Artikel 25 umfasst.


Art. 8 - Artikel 26 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2018, wird aufgehoben.


Art. 9 - Artikel 27 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 2. Mai 2019 und teilweise für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 131/2023 des Verfassungsgerichtshofes, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 27 - § 1 ­ Die zuständigen Behörden können in Einzelfällen eine ordnungsgemäß mit Gründen versehene Anfrage stellen, damit ihnen Passagierdaten oder das Ergebnis der Verarbeitung dieser Daten übermittelt werden und damit diese Daten in einem bestimmten Fall für die in Artikel 8 genannten Zwecke verarbeitet werden.


§ 2 ­ In der Begründung sind anzugeben:

1. die Umstände, die die Anfrage rechtfertigen,

2. die betreffende Straftat und ihr objektiver Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Beförderung,

3. die objektiven Tatbestandsmerkmale, die einen begründeten Verdacht auf eine Beteiligung der betreffenden Person oder Personen an der genannten Straftat begründen.

§ 3 ­ Die Anfrage wird an die PNR-Zentralstelle übermittelt, nachdem sie zuvor von einer unabhängigen und unparteiischen Behörde genehmigt wurde. Diese Entscheidung wird der Anfrage beigefügt.

§ 4 ­ In ordnungsgemäß begründeten, dringenden Fällen wird die in § 3 erwähnte Kontrolle so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von achtundvierzig Stunden durchgeführt.

Wird die in § 3 vorgesehene Genehmigung nicht erteilt, löscht die zuständige Behörde, die die Daten erhalten hat, diese sofort.

§ 5 - Wird die in den Paragraphen 3 und 4 erwähnte Kontrolle nicht von einer Gerichtsbehörde durchgeführt, wird der Datenschutzbeauftragte über die Datenübermittlung in Kenntnis gesetzt und kann eine nachträgliche Kontrolle durchführen.

§ 6 - In Abweichung von den Paragraphen 4 und 5 können die in § 1 erwähnten Passagierdaten, die der Staatsanwaltschaft und den gemeinrechtlichen Gerichten und Gerichtshöfen im Rahmen von Ermittlungen und Strafverfahren übermittelt wurden, nur gemäß den Regeln des Strafprozessgesetzbuches überprüft und gelöscht werden."


Art. 10 - Artikel 37 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden die Wörter "der in dem in Artikel 34 erwähnten Vereinbarungsprotokoll aufgenommen ist und" sowie die Wörter "und noch nicht gemäß Artikel 19 durch Unkenntlichmachung depersonalisiert worden sind," aufgehoben.

2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Die gemäß vorliegendem Artikel beantragten Daten werden von der PNR-Zentralstelle nur übermittelt, wenn alle Bestimmungen von Artikel 27 erfüllt sind und eine unabhängige und unparteiische Behörde des ersuchenden Mitgliedstaates die Anfrage zuvor genehmigt hat.

Die PNR-Zentralstelle lehnt die Übermittlung der beantragten Daten ab, wenn die Anfrage die Entscheidung der in Absatz 1 erwähnten Behörde nicht enthält oder wenn ihre Ausführung die öffentliche Ordnung beeinträchtigt."


Art. 11 - Artikel 38 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Juli 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Die in § 1 erwähnte Anfrage unterliegt der durch Artikel 27 §§ 3 und 4 organisierten Kontrolle."


Art. 12 - In Artikel 52 § 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "drei Jahre nach seinem Inkrafttreten" durch die Wörter "alle drei Jahre" ersetzt.


KAPITEL 3 - Abänderungsbestimmungen


(…)


Abschnitt 3 - Abänderung des Strafprozessgesetzbuches vom 17. November 1808


Art. 15 - In Buch I Kapitel 4 Abschnitt 2 des Strafprozessgesetzbuches wird Artikel 46septies, eingefügt durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016 und teilweise für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 131/2023 des Verfassungsgerichtshofes, wie folgt ersetzt:

"Art. 46septies - § 1 - Bei der Ermittlung von Verbrechen und Vergehen, die in Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten erwähnt sind, kann der Prokurator des Königs durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen Beschluss über eine punktuelle Ermittlung und, außer in Fällen äußerster Dringlichkeit, nach vorheriger Genehmigung durch den Untersuchungsrichter selbst oder durch Beauftragung eines Gerichtspolizeioffiziers die PNR-Zentralstelle auffordern, die Passagierdaten gemäß Artikel 27 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten zu übermitteln.

§ 2 - Zum Zweck der in § 1 erwähnten Genehmigung übermittelt der Prokurator des Königs seinen Beschluss dem Untersuchungsrichter. Der Untersuchungsrichter prüft lediglich, ob der Beschluss den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität sowie dem in Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten erwähnten Zweck entspricht und ob der Tatbestand zumindest indirekt einen objektiven Zusammenhang mit dem betreffenden Beförderungsmittel aufweist. Anschließend übermittelt der Untersuchungsrichter seine Genehmigung unverzüglich dem Prokurator des Königs.

§ 3 - In Fällen äußerster Dringlichkeit kann jeder Gerichtspolizeioffizier mit der mündlichen und vorherigen Zustimmung des Prokurators des Königs durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen Beschluss den leitenden Beamten der PNR-Zentralstelle auffordern, die in § 1 erwähnten Passagierdaten mitzuteilen. Der Gerichtspolizeioffizier teilt dem Prokurator des Königs seinen Beschluss sowie die erhaltenen Informationen unverzüglich, spätestens jedoch binnen vierundzwanzig Stunden, mit und begründet außerdem die äußerste Dringlichkeit.

§ 4 - Zu den gleichen Zwecken wie in § 1 kann der Prokurator des Königs die PNR-Zentralstelle auffordern, gemäß Artikel 24 § 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten, eine Vorabüberprüfung durchzuführen. Diese Maßnahme der Vorabüberprüfung kann eine Gesamtheit von Daten in Bezug auf eine spezifische Ermittlung betreffen. In diesem Fall bestimmt der Prokurator des Königs die Dauer der Maßnahme, die einen Monat ab dem Beschluss nicht überschreiten darf, unbeschadet einer Erneuerung.

In Fällen äußerster Dringlichkeit kann jeder Gerichtspolizeioffizier mit der mündlichen und vorherigen Zustimmung des Prokurators des Königs und durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen Beschluss den leitenden Beamten der PNR-Zentralstelle dazu auffordern. Der Gerichtspolizeioffizier teilt dem Prokurator des Königs seinen Beschluss unverzüglich, spätestens jedoch binnen vierundzwanzig Stunden, mit und begründet außerdem die äußerste Dringlichkeit."



(…)


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
